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Teilrevision der Forschungsverordnung (neu V-FIFG)
Eröffnung des Anhörungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Spycher

Vielen Dank für die Einladung zur Anhörung der oben erwähnten Verordnung. Wir nehmen gerne da-

zu Stellung.

Allgemeine Bemerkungen zur neuen Organisation der KTI

Im Entwurf zur Teilrevision der Forschungsverordnung werden die Ausführungsbestimmungen des

Bundesrats zu den neuen Bestimmungen im FIFG ausgearbeitet. Dabei wird der neuen Form der KTI

als Behördenkommission mit Entscheidungskompetenz Rechnung getragen. Damit die KTI in ihrer

neuen Form funktionsbereit ist, werden im Laufe dieses Jahres das Präsidium der KTI sowie die übri-

gen Kommissionsmitglieder vom Bundesrat gewählt.

Die FH SCHWEIZ möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass beispielsweise das KTI-

Expertenteam «Life Sciences» fast ausschliesslich aus Absolventinnen und Absolventen von universi-

tären Hochschulen besteht. Da die neue Forschungsverordnung (V-FIFG) auch die finanziellen Bei-

träge für Projekte der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung (Teilauftrag der Fachhoch-

schulen) regelt, stellt die FH SCHWEIZ den Antrag, dass in der KTI zwingend auch Personen mit

FH-Hintergrund vertreten sein müssen.

Die FH SCHWEIZ plädiert zudem dafür, einen Vertreter von Wirtschaft/Gesellschaft mit in die

KTI zu wählen. Als Vertreter von Wirtschaft/Gesellschaft käme beispielsweise die FH SCHWEIZ in

Frage.



Generelle Bemerkung zum 2. Abschnitt, «Nationale Forschungsprogramme»

Die FH SCHWEIZ hat in diesem Artikel keine textlichen Änderungen vorzuschlagen. Sie möchte je-

doch darauf hinweisen, dass unter dem verwendetet Begriff «Hochschulen» heutzutage rechtlich auch

die Fachhochschulen geführt werden. Somit haben die Fachhochschulen – wie die universitären

Hochschulen – Zugang zu nationalen Forschungsgeldern.

Hinweis: Im Jahr 2008 wurden nur 2,2 Prozent der Forschungsgelder des Schweizerischen National-

fonds den Fachhochschulen zugesprochen (10 Mio. Franken von 450 Mio. Franken).

Die FH SCHWEIZ fordert, dass sich der Bund dafür einsetzt, dass bei der Vergabe von For-

schungsgeldern des Schweizerischen Nationalfonds die Fachhochschulen stärker berücksich-

tigt werden.

Herzlichen Dank für das Einbeziehen dieser Anliegen.
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